
Mitteilung über das Inkrafttreten des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 
Regierung der Kirgisischen Republik über bestimmte Aspekte von Luftverkehrsdiensten 

Das am 1. Juni 2007 in Brüssel unterzeichnete Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Regierung 
der Kirgisischen Republik über bestimmte Aspekte von Luftverkehrsdiensten ist gemäß Artikel 9 Absatz 1 des 
Abkommens am 28. April 2008 in Kraft getreten, weil die letzte Notifikation am 28. April 2008 hinterlegt worden ist.   
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